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Bescheid 

Die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) hat durch Senat II, bestehend aus der 
Vorsitzenden-Stellvertreterin Dr. Susanne Lackner als Senatsvorsitzende und den weiteren 
Mitgliedern Dr. Martina Hohensinn und Mag. Dr. Gerhard Holley, LL.M., im Rahmen der 
Rechtsaufsicht über private Rundfunkveranstalter und Mediendiensteanbieter wie folgt 
entschieden: 

I. Spruch

1. Gemäß §§ 61 Abs. 1, 62 Abs. 1 und § 66 Abs. 1 Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G), 
BGBl. I Nr. 84/2001 idF BGBl. I Nr. 135/2023, wird festgestellt, dass die ATV Privat TV GmbH & 
Co KG (FN 308220s) als Mediendiensteanbieterin im Rahmen der im audiovisuellen 
Mediendienst auf Abruf „ATV“ von 19.03.2025 ab 20:00 Uhr bis 23.03.2025 um 10:20 Uhr zum 
Abruf breitgehaltenen fünften Folge von Staffel elf der Sendereihe „Das Geschäft mit der Liebe“ 
mit dem Titel „Wodka Exzesse“  
 
a.) durch  

i. die Aussagen des Protagonisten Daniel im Zusammenhang mit dem durch Alkohol 
beeinträchtigten Zustand seiner „Begleiterin“, wonach diese jederzeit für ihn sexuell 
verfügbar sei bzw. zu sein habe, in denen er vermittelt, dass sie Trägerin von 
Geschlechtskrankheiten sei, und in denen er seine „Begleiterin“ als „Scheißdreck“ 
bezeichnet,  

ii. die Darstellung des Verhaltens des Protagonisten Daniel, als er seine „Begleiterin“ 
trotz offensichtlicher Gegenwehr in eine Toilette zieht und sich anschickt, sexuelle 
Handlungen vorzunehmen, als er die „Begleiterin“ in einem Zustand der 
vollkommenen Alkoholisierung auffordert, ihn oral zu befriedigen, und als er sich 
die schreiende „Begleiterin“  über die Schulter wirft und trotz offensichtlicher 
Gegenwehr wegschleppt, offenkundig mit dem Ziel, ohne ihre Einwilligung 
geschlechtliche Handlungen vorzunehmen, sowie 

iii. die Aussagen des Protagonisten Michi, in denen dieser abwertend über den 
Intimbereich und das Sexualverhalten seiner anwesenden „Begleiterin“ spricht, 

 
in ihrer Aufmachung und ihrem Inhalt die Menschenwürde der gezeigten „Begleiterinnen“ 
nicht geachtet und somit § 30 Abs. 1 AMD-G verletzt hat,  
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b.) durch 
i. die Aussagen des Protagonisten Daniel zur jederzeitigen sexuellen Verfügbarkeit 

seiner „Begleiterin“, selbst im durch Alkohol bewusstseinsbeeinträchtigten und 
somit nicht einwilligungsfähigen Zustand,  

ii. die Darstellung des Verhaltens des Protagonisten Daniel, als er seine „Begleiterin“ 
trotz offensichtlicher Gegenwehr in eine Toilette zieht und sich anschickt, sexuelle 
Handlungen vorzunehmen, als er die „Begleiterin“ in einem Zustand der 
vollkommenen Alkoholisierung auffordert, ihn oral zu befriedigen, und als er sich 
die schreiende „Begleiterin“ über die Schulter wirft und trotz offensichtlicher 
Gegenwehr wegschleppt, offenkundig mit dem Ziel, ohne ihre Einwilligung 
geschlechtliche Handlungen vorzunehmen, und 

iii. die Aussagen des Protagonisten Michi, wonach Frauen jederzeit sexuell verfügbar 
gemacht werden könnten, da es sich um keine Frauen, sondern Objekte handle, 

 
zu Gewalt gegen Frauen aufgestachelt und dadurch § 30 Abs. 2 Z 1 AMD-G verletzt hat, und 

 
c.) die Inhalte der Sendung, die geeignet sind, die körperliche, geistige oder sittliche 

Entwicklung von Minderjährigen zu beeinträchtigen, nicht nur so bereitgestellt hat, dass 
sie von Minderjährigen üblicherweise nicht wahrgenommen werden können, da sie im 
Bereitstellungszeitraum frei zugänglich und ohne Einschränkungen abrufbar waren, 
wodurch sie § 39 Abs. 1 AMD-G verletzt hat.  

 
2. Gemäß § 62 Abs. 4 AMD-G wird festgestellt, dass es sich bei den Rechtsverletzungen gemäß 

Spruchpunkt 1.a.) und 1.b.) jeweils um schwerwiegende Rechtsverletzungen handelt. Bei der 
Rechtsverletzung gemäß Spruchpunkt 1.c.) handelt es sich nicht um eine schwerwiegende 
Rechtsverletzung.  
 

3. Der ATV Privat TV GmbH & Co KG wird gemäß § 62 Abs. 3 AMD-G aufgetragen, Spruchpunkt 1. 
binnen sechs Wochen ab Rechtskraft dieses Bescheides in einem mindestens eine Minute und 
30 Sekunden lang dauernden Video, das auf allen Verbreitungswegen ihres Abrufdienstes 
„ATV“ auf der Startseite im oberen Bereich und ohne Scrollen sichtbar bereitgestellt wird, durch 
Verlesung und Einblendung des Textes im Bild in folgender Weise zu veröffentlichen und für die 
Dauer von mindestens zwei Wochen abrufbar zu halten: 

 
„Die Kommunikationsbehörde Austria hat im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht über private 
Rundfunkveranstalter und audiovisuelle Mediendiensteanbieter Folgendes festgestellt: 
 
Im Abrufdienst ‚ATV‘ wurde vom 19.03.2025 bis 23.03.2025 die fünfte Folge der elften Staffel 
der Sendereihe „Das Geschäft mit der Liebe“ mit dem Titel „Wodka Exzesse“ zum Abruf 
bereitgestellt.  
 
In der Sendung wurde durch verschiedene Aussagen der Protagonisten die Menschenwürde der 
gezeigten „Begleiterinnen“ missachtet und zu Gewalt gegen Frauen aufgestachelt. Damit 
wurden Bestimmungen des Audiovisuelle Mediendienste-Gesetzes schwerwiegend verletzt. 
Außerdem wurden bei der Bereitstellung der Sendung auf Abruf Jugendschutzbestimmungen 
außer Acht gelassen. 
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Konkret wurde in dieser Sendung durch verschiedene Aussagen der Protagonisten, wonach die 
durch Alkohol beeinträchtigte „Begleiterin“ jederzeit sexuell verfügbar zu sein hätte, ihr 
Geschlechtskrankheiten unterstellt werden, sie als „Scheißdreck“ bezeichnet wird und 
abwertend über ihren Intimbereich und ihr Sexualverhalten gesprochen wird, sowie durch die 
Darstellung des Verhaltens eines Protagonisten, als dieser seine „Begleiterin“ trotz 
offensichtlicher Gegenwehr in eine Toilette zieht und sich anschickt, sexuelle Handlungen 
vorzunehmen, als er die völlig alkoholisierte „Begleiterin“ auffordert, ihn oral zu befriedigen, und 
sich die schreiende „Begleiterin“ über die Schulter wirft und trotz offensichtlicher Gegenwehr 
wegschleppt, offenkundig mit dem Ziel, ohne ihre Einwilligung geschlechtliche Handlungen 
vorzunehmen, die Menschenwürde der gezeigten „Begleiterinnen“ missachtet. Dadurch wurde 
§ 30 Abs. 1 Audiovisuelles Mediendienste-Gesetz (AMD-G) verletzt. 
 
Weiters wurde durch die Ausstrahlung der Aussagen der Protagonisten, wonach die 
„Begleiterinnen“ unabhängig von ihrem Bewusstseinszustand jederzeit sexuell verfügbar zu sein 
hätten bzw. Frauen jederzeit sexuell verfügbar gemacht werden könnten, da es sich um keine 
Frauen, sondern Objekte handle, sowie durch die Darstellung des Verhaltens eines 
Protagonisten, als er seine „Begleiterin“ trotz offensichtlicher Gegenwehr in eine Toilette zieht 
und sich anschickt, sexuelle Handlungen vorzunehmen, als er seine „Begleiterin“ im Zustand der 
vollkommenen Alkoholisierung auffordert, ihn oral zu befriedigen, und als er sich die schreiende 
„Begleiterin“ über die Schulter wirft und trotz offensichtlicher Gegenwehr wegschleppt, 
offenkundig mit dem Ziel, ohne ihre Einwilligung geschlechtliche Handlungen vorzunehmen, zu 
Gewalt gegen Frauen aufgestachelt und dadurch § 30 Abs. 2 Z 1 AMD-G verletzt. 
 
Schließlich wurde nicht sichergestellt, dass die Inhalte dieser Sendung, die geeignet waren, die 
körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von Minderjährigen zu beeinträchtigen, nur so 
bereitgestellt wurden, dass sie von Minderjährigen üblicherweise nicht wahrgenommen werden 
konnten. Dadurch wurde § 39 Abs. 1 AMD-G verletzt.“ 
 

4. Der ATV Privat TV GmbH & Co KG wird gemäß § 29 Abs. 1 AMD-G aufgetragen, binnen weiterer 
zwei Wochen der KommAustria einen Nachweis der Veröffentlichungen gemäß Spruchpunkt 3. 
in Form von Aufzeichnungen zu übermitteln. 

II. Begründung 

1. Gang des Verfahrens 
Mit Schreiben vom 25.03.2025 forderte die KommAustria die ATV Privat TV GmbH & Co KG (in 
Folge: Mediendiensteanbieterin) auf, Aufzeichnungen der Folge fünf von Staffel elf der Sendereihe 
„Das Geschäft mit der Liebe“ binnen einer Woche ab Zustellung vorzulegen. Binnen dieser Frist 
wurde die Mediendienstanbieterin darüber hinaus aufgefordert, bekannt zu geben, wie lange und 
auf welchen Verbreitungswegen die Sendung zum Abruf bereitgehalten worden sei und ob eine 
Ausstrahlung im Rahmen des Fernsehprogramms „ATV“ bereits stattgefunden habe. Dieses 
Schreiben wurde am selben Tag elektronisch zugestellt.  

Mit Schreiben vom 02.04.2025 übermittelte die Mediendiensteanbieterin die Aufzeichnungen der 
Sendung und führte aus, dass die Sendung von Mittwoch, den 19.03.2025, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 
den 23.03.2025, 10:20 Uhr, vor der geplanten TV-Ausstrahlung auf dem Abrufdienst www.atv.at, 
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auf den auch www.joyn.at/mediatheken/atv verlinke, zur Verfügung gestellt worden sei. Eine 
Ausstrahlung im Fernsehprogramm sei bis dato nicht erfolgt und bis auf Weiteres auch ausgesetzt.  

Mit Schreiben vom 20.06.2025 leitete die KommAustria aufgrund des Verdachts, dass die 
Mediendiensteanbieterin durch Folge fünf von Staffel elf der Sendereihe „Das Geschäft mit der 
Liebe“ gegen § 30 Abs. 1, Abs. 2 Z 1 und § 39 Abs. 1 AMD-G verstoßen hat, gemäß §§ 61 Abs. 1 und 
62 Abs. 1 iVm 66 AMD-G ein Verfahren zur Feststellung von Rechtsverletzungen ein und räumte 
der Mediendiensteanbieterin Gelegenheit zur Stellungnahme ein.  

Mit Schreiben vom 18.07.2025 nahm die Mediendiensteanbieterin zu den vorgehaltenen 
Rechtsverletzungen Stellung und führte aus:  

Die Mediendiensteanbieterin distanziere sich von jeder Art der frauenverachtenden, rassistischen 
oder sonst hetzerischen Darstellung. Sie sei laufend bestrebt, im Rahmen der Programmgestaltung 
sämtliche Programmgrundsätze und daher insbesondere auch die aus § 30 AMD-G resultierenden 
Verpflichtungen einzuhalten.  

Bei der inkriminierten Folge der Sendungsreihe „Das Geschäft mit der Liebe“ sei es zweifellos zu 
einem Versagen der internen Kontrollmechanismen gekommen. Bei der Abnahme der Sendung 
seien die einzelnen Aussagen der Protagonisten (insbesondere in Thailand) im Detail nicht 
ausreichend überprüft worden. Daher sei übersehen worden, dass wesentliche Passagen der 
Darstellung selbst in einem Format, das durchaus bewusst Verhaltensweisen thematisiere, die von 
Teilen der Seher als abstoßend oder sogar verstörend empfunden würden, völlig unangemessen 
seien. Auch wenn gewisse Tabubrüche im Bereich von „Reality“-Formaten gleichsam 
systemimmanent und unter dem Gesichtspunkt von Art. 10 EMRK per se nicht zu beanstanden 
wären, seien die inkriminierten Aussagen auch nach Ansicht der Mediendiensteanbieterin 
außerhalb des für eine Veröffentlichung angemessenen Spektrums von Meinungen.  

Die Mediendiensteanbieterin habe auf die zum überwiegenden Teil berechtigte Kritik in einzelnen 
Medien zur verfahrensgegenständlichen Sendung – wohl als Reaktion auf über Social media 
weiterverbreitete Sendungsinhalte – reagiert und die betreffende Folge unverzüglich offline und 
von deren Ausstrahlung im linearen Programm Abstand genommen.  

Die gesamte Staffel sei unter Einbeziehung der Rechtsabteilung der Mediendiensteanbieterin und 
externen Experten umfassend überarbeitet worden. Die Mediendiensteanbieterin habe überdies 
aus Anlass der Kritik die Produktionsrichtlinien sowohl intern als auch in der Zusammenarbeit mit 
den Produzenten geschärft und insbesondere bei Formaten, die unter dem Gesichtspunkt der 
Einhaltung aller inhaltlichen Programmvorgaben besonders „gefährdet“ seien, eine noch genauere 
Inhaltskontrolle standardisiert. Sie gehe daher davon aus, dass vergleichbare Inhalte in Zukunft 
nicht mehr ausgestrahlt oder bereitgestellt werden könnten.  

Sofern in der Folge den einzelnen Überlegungen der KommAustria entgegengetreten werde, solle 
dies keineswegs als Rechtfertigung oder Relativierung der inkriminierten Aussagen verstanden 
werden. Es gehe ausschließlich darum, herauszuarbeiten, dass Sendungsinhalte unter 
Berücksichtigung der durch Art. 10 EMRK gewährleisteten Meinungs- und Rundfunkfreiheit nicht 
durch die Regulierungsbehörde, insbesondere unter Bezugnahme auf eine behauptete Verletzung 
der Menschenwürde, eingeschränkt werden dürften.  
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Zum Sachverhalt stellte die Mediendiensteanbieterin zunächst außer Streit, dass die KommAustria 
die von ihr herausgegriffenen Teile der Sendung richtig wiedergegeben habe, wenngleich durch die 
Aneinanderreihung von inkriminierten Szenen ein etwas irreführender Eindruck über die 
Dramaturgie der Sendung erweckt werde. 

Die Sendereihe „Das Geschäft mit der Liebe“ sei eine Sendung aus dem Genre des „Reality-TV“. Wie 
die KommAustria ausführe, würden in dem Format Singles dabei begleitet, wie sie – meist im 
Ausland und im Übrigen meist erfolglos – versuchen würden, Beziehungen zu Frauen zu knüpfen. 
Die Frauen würden dabei im konkreten Fall entweder von Partnervermittlungsagenturen mit den 
Protagonisten bekannt gemacht werden (Kasachstan) oder die Protagonisten träfen diese mehr 
oder weniger spontan bzw. über Vermittlung des Dolmetschers beim Ausgehen (Thailand).  

Die Sendung erziele regelmäßig gute Zuschauerquoten und beziehe ihren Reiz für das Publikum 
auch daraus, dass außergewöhnliche (extreme) Protagonisten gecastet werden. Es handle sich 
nicht um „Scripted Reality“; für die Aktivitäten, die die Protagonisten unternehmen, gebe es kein 
Drehbuch. Es würden lediglich bestimmte Aktivitäten angeboten, die die Protagonisten mit den 
Damen, die sie kennengelernt haben, unternehmen, während sie dabei von einem Kamerateam 
begleitet werden. Die Kommentare des Sprechers würden erst in der Postproduktion hinzugefügt. 
Dass die Protagonisten dadurch gezielt zu besonders ordinären Aussagen angestachelt werden 
würden, sei aufgrund des Produktionsprozesses daher ausgeschlossen.  

Es sei offensichtlich, dass die Protagonisten Michi und Daniel es darauf anlegen, durch besonders 
obszöne und ordinäre Ausdrucksweise aufzufallen. Im Gesamtzusammenhang werde jedoch klar, 
dass beträchtliche Teile des solcherart Dargebotenen mehr in der Fantasie der Protagonisten und 
(allenfalls durch eine das Narrativ verstärkende Schnittführung) in der Fantasie der Zuschauer 
stattfinden würden. Insbesondere die dargestellte „Häuslpartie“ zeige in Wahrheit nicht die 
Anbahnung einer realen sexuellen Aktivität. Aus dem Rohmaterial ergebe sich, dass Daniel und 
seine „Begleiterin“ wenige Sekunden, nachdem sie in dem WC verschwunden waren, wieder 
herausgekommen seien, ohne dass es zu irgendwelchen sexuellen Handlungen gekommen sein 
könne. Andererseits gebe es ebenfalls von der KommAustria dokumentierte Passagen, in denen ein 
– im Rahmen des milieubedingt Möglichen – durchaus respektvoller Umgang der Protagonisten 
gezeigt werde. Die Mediendiensteanbieterin weise erneut darauf hin, dass dies keineswegs die 
dokumentierten verbalen Entgleisungen der Protagonisten rechtfertige.  

Hinzu komme, dass sich aus dem Material der später gedrehten Folgen der Staffel aus im Rahmen 
von Interviews gemachten Aussagen der „Begleiterinnen“, die insgesamt rund sieben Tage mit den 
Protagonisten gedreht hätten, ergebe, dass die „Begleiterinnen“ die Behandlung keineswegs als 
herabwürdigend oder gar ihre Menschenwürde einschränkend empfunden hätten, was bei der 
rechtlichen Beurteilung eine Rolle spiele. Auf Verlangen könne die Mediendiensteanbieterin die 
entsprechenden Passagen aus nach den inkriminierten Vorfällen aufgenommenen Interviews auch 
vorlegen.  

Zur vorgehaltenen Verletzung der Menschenwürde hielt die Mediendiensteanbieterin zunächst 
fest, dass die KommAustria den rechtlichen Rahmen im Einleitungsschreiben abstrakt weitgehend 
zutreffend dargelegt habe. Schon die Analyse dieser rechtlichen Rahmenbedingungen zeige, dass 
die inkriminierten Passagen der Sendung nicht unmittelbar menschenwürderelevant seien. Die 
Passagen würden sich auch nicht direkt in eine der in der deutschen Literatur umfänglich 
diskutierten Fallgruppen wie etwa „Verletzung des sozialen Achtungsanspruchs durch 
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Herabwürdigung, Anprangerung, Schmähung oder Ausgrenzung“, „Beeinträchtigung der 
Selbstbestimmung durch Ausstrahlungen von Personen, die sich in emotionalen 
Ausnahmesituationen befinden“ oder „Eingriffen in die Intimsphäre im engeren Sinn“ oder die 
„Darstellung von Leid und Gewalt“ einordnen lassen. Es sei davon auszugehen, dass die Beurteilung, 
ob eine bestimmte Darstellung die Menschenwürde verletzte, in hohem Maß vom subjektiven 
Empfinden des jeweils Betroffenen bestimmt werde. Ohne näher auf die Frage der Disponibilität 
der Menschenwürde eingehen zu wollen, stehe fest, dass die „Begleiterinnen“ der Protagonisten 
am Beginn der Dreharbeiten und über einen längeren Zeitraum trotz der inkriminierten 
Geschehnisse freiwillig an der Gestaltung der Sendung mitgewirkt hätten, auch wenn ihre 
Fähigkeiten zu selbstbestimmtem Handeln in einzelnen Phasen durch übermäßige Alkoholisierung 
allenfalls eingeschränkt war. Keinesfalls sei aber die Entscheidungsfähigkeit im Sinne einer 
Beeinträchtigung des Erkenntnis- und Willensbildungsvermögens so eingeschränkt gewesen, dass 
nicht von einer vollumfänglichen selbstbestimmten Entscheidung zur Teilnahme an der Sendung 
auszugehen sei. Eine stärker objektivierte Bewertung, welche Art der Darstellung einen Eingriff in 
die Menschenwürde eines Betroffenen darstelle, würde zwangsläufig zu einer Art 
„Geschmacksrichtertum“ der Regulierungsbehörde führen und wäre daher mit Art. 10 EMRK nicht 
vereinbar.  

Daraus ergebe sich aber, dass bei der Beurteilung des subjektiven Würdeempfindens berücksichtigt 
werden müsse, dass die von der KommAustria als in ihrer Menschenwürde eingeschränkten 
Personen, nämlich die „Begleiterinnen“ der Protagonisten, die widerwärtigen, wenn auch teilweise 
übertriebenen, Aussagen der Protagonisten nicht hören würden, weil diese in Einzelinterviews 
gemacht wurden und überdies mangels Deutschkenntnissen ohnehin nicht verstehen. Die 
Aussagen, aus denen die KommAustria im Rahmen ihrer rechtlichen Beurteilung einen Eingriff in 
die Menschenwürde der „Begleiterinnen“ ableite, seien von diesen sohin gar nicht wahrgenommen 
worden und könnten daher auf das subjektive Würdeempfinden auch keinen Einfluss gehabt 
haben.  

Wenn man all diese Aspekte bei der Beurteilung der menschenwürderelevanten Darstellung 
ausblende, blieben die von der KommAustria dargestellten Handlungen des „sexuell aufgeladenen 
Tanzens“ und die Darstellung von Verhaltensweisen im alkoholisierten Zustand, die zwanglos auch 
als milieubedingt übertriebenes, aber im zwischenmenschlichen Umgang eines alkoholisierten 
„Balzverhaltens“ qualifiziert und unter dem Gesichtspunkt der Menschenwürde und 
Meinungsäußerungsfreiheit toleriert werden müssen. Denn das Grundrecht auf freie 
Meinungsäußerung im Sinne des Art. 10 EMRK schütze auch Inhalte oder Ideen, die provozieren, 
schockieren oder stören. Das ergebe sich aus den Erfordernissen des Pluralismus, der Toleranz und 
der Großzügigkeit, ohne die eine demokratische Gesellschaft nicht bestehen könne (Hinweis auf 
VfGH vom 05.10.2023, E1008/2023, mwN). Auch Unterhaltungssendungen würden den Schutz des 
Art. 10 EMRK selbst dann genießen, wenn nicht zwingend ein öffentliches Interesse an der 
Berichterstattung bestehe. Die Einschreiterin gehe insofern davon aus, dass der vorläufig 
vermutete Verstoß gegen § 30 Abs. 1 AMD-G nicht zuletzt aufgrund von verfassungsrechtlichen 
Überlegungen nicht vorliege.  

Hinsichtlich der Verletzung des Verbots zur Aufstachelung zu Hass und Gewalt gegen eine Gruppe 
aufgrund des Geschlechts führt die Mediendiensteanbieterin aus, dass die KommAustria in 
einzelnen Formulierungen einen Verstoß gegen § 30 Abs. 2 AMD-G zu erkennen vermeine, diese 
vorläufige Schlussfolgerung allerdings nach Ansicht der Einschreiterin auf eine verfehlte 
Interpretation der inkriminierten Aussagen stütze. Die zitierten Aussagen des Protagonisten Michi, 



 

GZ 2025-0.223.959-5-A  Seite 7/48 

die von der Mediendiensteanbieterin vollinhaltlich abgelehnt würden, würden in denkbar 
ordinären Worten den von ihm empfundenen Unterschied zwischen den Frauen, die er im Rahmen 
der Reise kennengelernt habe, und den Frauen „zu Hause“ thematisieren. Während er sich 
gegenüber letzteren äußerst abfällig äußere, stelle er einzelne Aspekte seiner neuen Bekannten 
positiv dar. Schon daraus ergebe sich zwangsläufig, dass die Ablehnung der von ihm dargestellten 
Eigenschaften von österreichischen Frauen nicht gegen die gesellschaftliche Gruppe der Frauen an 
sich richte. Selbst wenn man die Aussagen als „Aufstachelung zur Gewalt“ ansehen wolle, wäre dies 
nicht „aufgrund des Geschlechts“, sondern aufgrund der von ihm subjektiv empfundenen 
Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen motiviert, sodass ein Verstoß gegen § 30 Abs. 2 
AMD-G schon aus diesem Grund ausscheide.  

Auch die Aussage selbst erfülle bei richtiger Interpretation nicht die Anforderungen an den Begriff 
„Aufstacheln“ im strafrechtlichen Sinn. Im Lichte der drastisch geschilderten Sichtweise des 
Protagonisten Michi handle es sich ja insbesondere auch bei der Formulierung, man könne die 
österreichischen Frauen „herreißen“, um die Beschreibung des von ihm so empfundenen Status 
Quo aufgrund der behaupteten Charaktereigenschaften der von ihm beschriebenen Gruppe von 
österreichischen Frauen (vulgo „Blondinen mit Chihuahua oder so was“) und gerade nicht um eine 
Aufforderung, ein solches Verhalten an den Tag zu legen. Denn die Aussage solle ja offensichtlich 
eine negative Bewertung der von ihm beschriebenen Personengruppe ausdrücken, die als im 
Vergleich zu der „Begleiterin“ unattraktiv dargestellt werden würde. Unabhängig von dem von der 
KommAustria vielleicht fälschlich unterstellten Intellekt der Adressaten halte es die 
Mediendiensteanbieterin für ausgeschlossen, dass die Zuseher die Äußerungen als Aufforderung 
zur Gewalt gegen Frauen verstehen könnten.  

Der VfGH habe sich mit einem möglichen Verstoß gegen § 30 Abs. 2 AMD-G zuletzt im Erkenntnis 
vom 05.10.2023, E 1008/2023, ausführlich befasst. Die dort getroffenen Aussagen würden für den 
vorliegenden Fall bedeuten, dass die Äußerung der Mediendiensteanbieterin nur dann 
zuzurechnen wären, wenn die Äußerung wie in dem der Entscheidung des VfGH zugrundeliegenden 
Sachverhalt ein „besonderes demokratisch-rechtstaatliches und menschenrechtliches 
Bedrohungspotential erwarten“ ließe. Das sei bei einer Äußerung über eine bestimmte, anhand von 
einzelnen Merkmalen beschriebenen Gruppe von Frauen nicht der Fall. Ein Verstoß gegen § 30 
Abs. 2 AMD-G liege daher nicht vor, obwohl die Mediendiensteanbieterin die Ansicht der 
KommAustria teile, dass die inkriminierten Aussagen denkbar unangebracht seien. 

Zur vorgehaltenen Verletzung des Schutzes Minderjähriger führte die Mediendiensteanbieterin 
aus, dass schon bei der Zitierung der Bestimmung zum Schutz Minderjähriger nur § 39 Abs. 1 AMD-
G wiedergegeben werde. Tatsächlich ergebe sich aber aus Abs. 3, dass bloß die „schädlichsten 
Inhalte“ nur dann bereitgestellt werden dürfen, wenn durch Maßnahmen wie 
Altersverifikationssysteme oder vergleichbare Maßnahmen die Zugangskontrolle sichergestellt sei 
und damit verhindert werden könne, dass Minderjährige diese Inhalte üblicherweise verfolgen 
können. Die von der KommAustria zitierten Erläuterungen würden sich aber auf die ursprünglich 
vorgeschlagene Fassung der neugefassten Bestimmung des § 39 AMD-G beziehen, die in Abs. 2 
Satz 3 noch dem früheren § 42 Abs. 1 AMD-G entsprochen habe. Dieser letzte Satz des zweiten 
Absatzes sei in der letztlich beschlossenen Fassung entfallen, offenbar weil der Gesetzgeber zu 
Recht der Ansicht gewesen sei, dass die Regelung in § 39 Abs. 3 ausreichend sei, um auch dieses 
„Totalverbot“ von Inhalten, die die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von 
Minderjährigen ernsthaft beeinträchtigen können, zu regeln. Daraus ergebe sich aber auch, dass 
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weniger schädliche Inhalte eben nicht durch ein Altersverifikationssystem geschützt werden 
müssten.  

Wie auch die Erläuterungen ausführen würden, müsse – insbesondere im Lichte der 
uneingeschränkten Verfügbarkeit von Inhalten, die zweifelsfrei alle Voraussetzungen für ein 
Totalverbot erfüllen würden – im Internet in erster Linie das Verantwortungsbewusstsein der Eltern 
für eine geeignete Auswahl von Inhalten, die Minderjährige konsumieren dürfen und tatsächlich 
können, herangezogen werden.  

Im Übrigen habe die Mediendiensteanbieterin Zweifel daran, ob – im Lichte des 
Erfahrungshorizonts von Jugendlichen, die ohne elterliche Begleitung Zugang zu einem Abrufdienst 
hätten – die Darstellung von Alkoholkonsum und Partyleben tatsächlich geeignet wäre, die 
körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von Minderjährigen zu beeinträchtigen. Die 
verwerfliche Diktion, die von der KommAustria zu Recht für besonders unangemessen (abwertend, 
respektlos usw.) qualifiziert werde, würden Minderjährige, die nicht über einen entsprechenden 
Erfahrungsschatz verfügen würden, in der Regel gar nicht verstehen. Die Aussagen seien im 
Gesamtzusammenhang des Sendungsablaufes auch nicht so bedeutsam, dass sie zu einer 
Desorientierung führen könnten. Die Mediendienstenabieterin sei daher der Ansicht, dass sie nicht 
gegen § 39 Abs. 1 AMD-G verstoßen habe. 

Es werde daher insgesamt beantragt, das Rechtsverletzungsverfahren ohne Feststellung einer 
Rechtsverletzung einzustellen, in eventu nur die Rechtsverletzung hinsichtlich des Verstoßes gegen 
§ 39 AMD-G festzustellen und jedenfalls festzustellen, dass keine schwerwiegende 
Rechtsverletzung vorliege.  

2. Sachverhalt 
Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens steht folgender entscheidungswesentlicher 
Sachverhalt fest: 

2.1. Zur Mediendiensteanbieterin  
Die ATV Privat TV GmbH & Co KG ist eine zu FN 308220s eingetragene Gesellschaft mit Sitz in Wien. 
Unbeschränkt haftende Gesellschafterin ist die ATV Privat TV GmbH, eine zu FN 304813f 
eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wien. 

Die Mediendiensteanbieterin ist aufgrund des Bescheides der KommAustria vom 15.10.2024, 
KOA 2.135/24-024, Inhaberin einer Zulassung zur Veranstaltung des über Satellit verbreiteten 
Fernsehprogramms „ATV“ für die Dauer von zehn Jahren ab 21.10.2024. Darüber hinaus wird das 
Programm in HD im Standard DVB-T2 über die terrestrische Multiplex-Plattform „MUX B“ 
weiterverbreitet. 

Weiters ist die Mediendiensteanbieterin aufgrund des Bescheides der KommAustria vom 
22.11.2021, KOA 2.135/21-008, Inhaberin einer Zulassung zur Veranstaltung des 
Satellitenfernsehprogramms „ATV2“, welches zusätzlich über die terrestrische Multiplex-Plattform 
„MUX B” weiterverbreitet wird. 
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Darüber hinaus ist sie als Anbieterin der audiovisuellen Mediendienste auf Abruf „ATV“ (KOA 
1.950/11-005), „ATV bewegt – youtube“ (KOA 1.960/22-131) und „ATV2“ (KOA 1.950/11-099) 
registriert.  

2.2. Zur verfahrensgegenständlichen Sendung  

2.2.1. Allgemeines 

Die Sendereihe „Das Geschäft mit der Liebe“ der Mediendiensteanbieterin ist ein „Reality-TV“-
Format, welches laut Eigenbeschreibung auf der Website „Singles auf der Suche nach dem Partner 
fürs Leben“ begleitet: „In der aktuellen Staffel geht es für Gerhard Klein, Mario Orsolics und Co. nach 
Kasachstan und Thailand“. 

Die verfahrensgegenständliche Sendung ist Folge fünf von Staffel elf der Sendereihe „Das Geschäft 
mit der Liebe“ mit dem Titel „Wodka Exzesse“ und wurde im Zeitraum von Mittwoch, den 
19.03.2025, 20:00 Uhr, bis Sonntag, den 23.03.2025, 10:20 Uhr, auf dem Abrufdienst „ATV“ 
(www.atv.at) und – im Wege einer Verlinkung – auf www.joyn.at/mediatheken/atv zum Abruf 
bereitgestellt.  

Nach Bereitstellung (und der folgenden Entfernung) im Abrufdienst „ATV“ wurde die 
verfahrensgegenständliche Sendung nicht im linearen Fernsehen ausgestrahlt und die gesamte 
Staffel der Sendereihe einer Überarbeitung unterzogen. Eine weitere Staffel der Sendereihe wurde 
nicht in Auftrag gegeben.  

Die Staffel zehn der Sendereihe erzielte im Schnitt 153.000 Seherinnen und Seher und 10,5 Prozent 
Marktanteil.  

 

Abbildung 1: Screenshot von www.atv.at 
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Die auf dem Abrufdienst „ATV“ bereitgestellte Sendung war im gesamten Zeitraum der 
Bereitstellung frei zugänglich und ohne Einschränkungen abrufbar. Es wurde nicht sichergestellt, 
dass die Inhalte so bereitgestellt werden, dass sie von Minderjährigen üblicherweise nicht 
wahrgenommen werden können (z.B. durch ein System der Altersverifikation oder zeitliche 
Einschränkung der Abrufbarkeit der Inhalte). 

2.2.2. Sendungsablauf und -inhalt 

Im Rahmen der verfahrensgegenständlichen Sendung sind die fünf Protagonisten der Serie „Das 
Geschäft mit der Liebe“ auf der Suche nach einer Partnerin im Ausland. Zwei der Protagonisten 
(Max und Gerhard) befinden sich an unterschiedlichen Orten in Kasachstan, drei (Mario, Daniel und 
Michi) in Pattaya in Thailand.  

Die Vornamen der thailändischen „Begleiterinnen“ der Protagonisten werden in der Sendung nicht 
genannt (weshalb für die Zwecke des vorliegenden Bescheides aufgrund der ihnen in der Sendung 
zugedachten Rolle der Begriff „Begleiterin“ verwendet wird). Ein Sprecher, der im Bild nicht gezeigt 
wird, führt durch die Sendung, wobei die Kommentare des Sprechers erst in der Postproduktion 
hinzugefügt wurden.  

Zu Beginn der Sendung werden einzelne Interviewausschnitte gesendet:  

Max: „Ich mag eigentlich eher ein bisschen jüngere, weil die Frauen werden eh von allein alt. Da 
braucht man keine Alte nehmen. Nehm i ma a Jüngere, die ist dann auch in ein paar Jahren alt.“ 

Sprecher: „Weit weg in Kasachstan redet sich‘s natürlich auch leicht. Da verstehen den Max die 
Damen nämlich nicht so gut und nehmen folglich nicht sofort Reißaus. Für ihn und Kumpel Gerhard 
also die ideale Spielwiese auf der Suche nach der Traumfrau.“  

Max: „Die Schönheit, das ist ein Wahnsinn, oder? Also. Die hat ein Leben, sie ist lustig, nice smile.“  

Dame: „Ah, thank you.“ 

Sprecher: „Und wenn‘s dann auch noch an ein altes Butterfass geht, fühlen sich unsere Herren gleich 
so richtig in ihrem Element.“ 

Gerhard: „You must do it, do it, two hours, bis die Milch explodiert.” 

Danach wird gezeigt, wie die Damen in einem kasachischen Freiluftmuseum mit bestimmten 
Handbewegungen in einem Butterfass Butter machen.  

Gerhard: „Schaut gleich a bissl authentisch aus. Am besten hats die Schana gemacht hat von allen. 
De hat den Stengel gleich genommen und ist gleich hin und her gefahren, so wie‘s gehört.“ 

[…] 

Danach wechselt die Sendung nach Pattaya. 

Der Sprecher führt aus: „Mit solch einer hat Daniel in Pattaya nun seine erste Liebesnacht verbracht. 
Und wie war‘s?“ 
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Ab ca. 01:13 Min. führt der Protagonist Daniel im Rahmen eines Interviewausschnitts Folgendes 
aus:  

Daniel: „Die haben eine viel weichere Haut, das fühlt sich viel angenehmer an. Schlatzen tun sie nicht 
so viel wie die unsrigen, weil die safteln eh was zam. Da graust teilweise einer Sau.“ 

[…] 

 

Abbildung 2: Interview Daniel (ab 01:20 Min.)  

Es folgt eine Vorschau auf die kommende Sendung, in der Sendungsausschnitte kurz 
zusammengefasst werden: 

Sprecher: „Und bei der abendlichen Kochsession mit den jungen Thailänderinnen darf natürlich 
Marios Senf dazu auch nicht fehlen.“ 

Mario: „Beim Mann geht die Liebe durch den Magen. Der Magen muss voll sein, die Eier müssen leer 
sein.“ 

Sprecher: „Und es dauert nicht lange, da eskaliert die Party, die von Marios Begleitung musikalisch 
gepimpt und von einer Überdosis Testosteron gesteuert wird. Nein! Nein!“ 

Im Hintergrund der Vorschau werden dabei folgende Szenen gezeigt, darunter ab 01:43 Min. auch 
die Einblendung einer ca. sieben Sekunden dauernden Szene, wo der Protagonist Daniel in 
Unterhose seine lautstark schreiende, alkoholisierte „Begleiterin“ offensichtlich gegen ihren Willen 
trägt:   
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Abbildung 3: Daniel tanzt mit seiner betrunkenen „Begleiterin“ (ca.  01:35 Min.)  

 

Abbildung 4: Tanzszenen (ca. 01:42 Min.)  
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Abbildung 5: Daniel trägt seine alkoholisierte, schreiende „Begleiterin“ (ca. 01:44 Min.)  

 

Danach folgt das Sendungsintro:  

 

Abbildung 6: Sendungsintro (02:08 Min.)  
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Abbildung 7: Sendungsintro (02:12 Min.)  

Die Sendung setzt in Pattaya fort.  

Ab ca. 02:10 Min. führt der Sprecher aus:  

„Der Morgen in Pattaya ist noch jung. Was an sich ja nichts Besonderes wäre, hätte es nicht nur 
Stunden zuvor im Hotel unserer Österreicher eine Grande Premiere gegeben. Daniel und Michi 
verbrachten ihre erste Liebesnacht mit ihren beiden jungen Thailänderinnen. Dem Gesichtsausdruck 
aller Beteiligten zur Folge dürfte es... Na, also wie war‘s?“ 

Auf diese Frage antworten die Protagonisten wie folgt (ab ca. 02:34 Min.):  

Michi: „Die Dame hat gestern bei mir übernacht‘. Und naja… Probe gfahren bin ich‘s… sagen wir's 
einmal so. Also, ich mein, ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, ob jetzt die Gefühle nur aus der 
Hosn kumman oder a vom Herzen. Aber gestern, des hat mich scho überzeugt, ja.“  




